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Musterstellungnahme (A) 
 
Zu A 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Betont sei, dass erhebliche Teile des Plangebiets Verfüllungen des früheren Braunkohleab-
baus betreffen, die pedologisch eindeutig geringwertiger sind als rezente Parabraunerden 
oder Tschernoseme, weshalb eine für die Wetterau letztlich durchschnittliche spezifische 
Eingriffserheblichkeit gegeben ist. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
Zu A 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es ist richtig, dass Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung im Bereich der 
Überbauung künftig nicht mehr möglich sein werden. Das anfallende Regenwasser wird 
aber zwischengespeichert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter 
langes Grabensystem und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder 
zugeleitet. Hierbei ist auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, so-
dass der Gebietswasserhaushalt nicht nachhaltig verändert wird. Das Abpumpen von 
Grundwasser ist nicht vorgesehen. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms im Übrigen 
nur schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers 
auszuschließen ist. 
 
Zu A 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das erforderliche Rückhaltevolumen wird regelkonform ermittelt, der zulässige Drosselab-
fluss eingehalten, sodass keine Schäden am Gewässersystem zu erwarten sind. Die An-
nahme einer zu geringen Dimensionierung wird von der Stellungnahme im Übrigen nicht 
begründet. Hinsichtlich der geplanten Ableitung des Niederschlagswassers in den Wasch-
bach ist nicht von Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz, die Wasserrahmenrichtli-
nie oder den Hochwasserschutz auszugehen, da die festgesetzten Maßnahmen mit der 
zuständigen Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. 
 
 
[Zu Ziffer A 4-7. vgl. folgende Seite] 
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Zu A 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Logistikzentrums inmitten der Ackerflur weitab der Ortslagen lässt eine Ver-
änderung der kleinklimatischen Bedingungen für die Anwohner insbesondere auch der 
Ortslage von Echzell nicht erwarten. Die Verdunstung des Niederschlagswassers wird über 
die Dachflächen bei der Mehrzahl der Regenereignisse auch künftig möglich sein. Eine 
Beschleunigung des Abflusses aus dem Gebiet ist allein nach stärkeren Regenereignissen 
zu erwarten und dies auch nur bis zum zulässigen Drosselabfluss. Bei diesen Wetterlagen 
bedarf es aber keiner Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. 
 
Zu A 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen für das Vogelschutzgebiet Wetterau wurden bereits im Vor-
feld des Bauleitplanverfahrens durch eine Verträglichkeitsstudie ausgeschlossen, die sich 
ausgiebig auch mit der Frage von Randeffekten durch das Vorhaben auseinandersetzt. Die 
im Gebiet selbst betroffenen Arten wurden in zwei Vegetationsperioden ermittelt; für sie 
werden geeignete Kompensationsmaßnahmen geplant und umgesetzt, die im Umweltbe-
richt und im artenschutzrechtliche Fachbeitrag ausführlich hergeleitet und erläutert werden. 
Die Bestimmungen des BNatSchG oder der FFH-Richtlinie werden nicht verletzt. 
 
Zu A 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Gebiets ergibt sich aus den besonderen Anforderungen an einen großflächi-
gen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz 
und Verkehrsanbindung. Der Umweltbericht setzt sich ausführlich mit den Eingriffswirkun-
gen auf das Landschaftsbild auseinander und kommt zu schlüssigen Aussagen, die das 
Vorhaben sehr wohl als erheblichen Eingriff klassifizieren. Die Annahme der Verträglichkeit 
wird durch die geringe Sensibilität im Nahbereich des Plangebiets begründet. Gerade die 
Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Of-
fenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßen-
verkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. Gleichzeitig ist die Sensibilität einer 
intensiv genutzten Agrarlandschaft dieser Eingriffswirkung gegenüber deutlich geringer als 
beispielsweise in einer naturnahen Flussaue oder in Waldnähe. Die geplanten Eingriffe sind 
deshalb verträglich. 
 
Zu A 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützen. 
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Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen. Die durch den 
Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand konkreter Infor-
mationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch der beiden 
bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere oder auch 
anderweitige Entwicklung des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuel-
len Ansätze ebenfalls berücksichtigt. 
 
Aus der schalltechnischen Untersuchung (Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge) zum 
Bauleitplanverfahren geht hervor, dass durch den planbedingten Zusatzverkehr keine zu-
sätzlichen Lärmbelastungen für umliegende Schutzbereiche hervorgehen. Eine spürbare 
Erhöhung der aktuellen Lärmsituation liegt erst ab einer Erhöhung von mindestens 3 dB (A) 
vor. Die Überprüfung der zu erwartenden Lärmbelastungen, auch für den Einwirkungsbe-
reich des öffentlichen Verkehrsnetzes hinsichtlich der Wirkung des planbedingten Neuver-
kehrs, liefert keine spürbare Erhöhung der Lärmbelastungen. Dies gilt sowohl für den direkt 
an der K181 angrenzenden Römerhof, als auch für den Ortsteil Geisenheim. 
 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. 
 
 
Zu A 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Vorhaben entspricht den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen, da diese der 
grundsätzlichen Möglichkeit der Zielabweichung unterliegen. Aus der relativen Ortsgebun-
denheit des Vorhabens und dem Mangel an geeigneten Alternativstandorten ergibt sich der 
gewählte Standort als einzig realisierbarer für das geplante Projekt. 
Bereits Anfang 2016 begann die REWE Group mit der Suche nach potentiellen Gewerbeflä-
chen mit einer Größe von mehr als 15 ha in einem Umkreis von ca. 50 bis 60 km rund um 
Frankfurt. Im Kontext der geplanten Verlagerung des Fleischwerks Brandenburg wurde die 
externe Firma Imtargis mit der Identifizierung geeigneter Grundstücke beauftragt 
 
 
[Zu Ziffer A 9. vgl. folgende Seite] 
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Da sich die Standortanforderungen des neuen Logistikzentrums und des Fleischwerks 
grundsätzlich ähneln, wurde auch bei der Flächensuche für das Logistikzentrum auf die 
vorliegende Studie der Firma Imtargis zurückgegriffen. Allerdings übersteigt die für das 
Logistikzentrum benötigte Fläche (ca. 30 ha) die des Fleischwerks (ca. 15 – 20 ha), weshalb 
mehrere der neun individuell geprüften Flächen (z. B. Großen Buseck, Gewerbegebiet Ost, 
Fernwald, An der A5, Butzbach, Magnapark,) bereits im Vorfeld ausschieden.  
Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei verbliebenen Standorten -Hungen, Gießen, 
Wölfersheim- wurden parallel intensiv geprüft, wobei der Standort in Wölfersheim nach 
Absage der Stadt Gießen als einziger alle Anforderungen –Lage: zentral im Liefergebiet, 
Mitarbeiterbindung: Nähe zum Altstandort, Grundstücksgröße: > = 300.000 m², ebenerdig, 
Erschließung: BAB-Anschluss, Parkplätze: > 600 PKW- und > 200 LKW-Stellplätze- nahezu 
vollständig erfüllte. Detaillierte Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 1.6 Innenentwick-
lung (S. 12 + 13) der Begründung zum Bebauungsplan-Entwurf. 
 
Ferner sei auf ein Abstimmungs- und Strategietreffen einer Gemeinschaftsinitiative der 
Kommunen Echzell, Nidda und Wölfersheim sowie der Wirtschaftsförderung Wetterau 
GmbH im Mai 2016 hingewiesen, bei dem sich unabhängig von REWE als Investor der hier  
zur Debatte stehende Standort als potentiell am besten für einen interkommunalen Gewer-
bepark im Nahbereich der A 45 geeignet herausstellte. 
 
 
Zu A 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Ressourcenverbrauch und dessen Konsequenzen sind auf Bundesebene zu behan-
deln. 
Es sei aber darauf hingewiesen, dass der bisherige Pendelverkehr zwischen den REWE-
Lagern in Hungen und Rosbach entfällt. Auch der Wasserverbrauch (neues Logistikzent-
rum) wird im Vergleich mit dem Verbrauch an den beiden bestehenden Standorten geringer 
ausfallen. Vor allem die geplante Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser reduziert 
den Wasserverbrauch erheblich. Zur Ausleuchtung des Betriebsgeländes sind energiespa-
rende Systeme festgesetzt. Auf nächtliche Anstrahlungen des Gebäudes soll verzichtet 
werden, ebenso ist mit einer Reduzierung des LKW-Verkehrs zu rechnen. 
Durch die Verringerung des LKW-Verkehrs durch den Entfall der Lager in Rosbach und 
Hungen sowie dem verbesserten Versorgungskonzept des neuen Lagers in Wölfersheim 
wird die Belastung der Umwelt durch Schadstoffe, verursacht durch den Schwerlastverkehr, 
reduziert. 
 
 
 
 
[Zu Ziffer A 10. vgl. folgende Seite] 
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Zu A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Unter Verweis auf die Ausführungen zu 1-9 ist festzustellen, dass die gesetzlichen Anforde-
rungen eingehalten werden. Das Vorhaben ist zulässig. Es ist falsch und wird nicht begrün-
det, dass seitens des RP Darmstadt Planungsmängel geltend gemacht oder diese durch 
Gutachten postuliert würden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß BauGB wurde durch-
geführt, zusätzlich wurde im Dezember 2018 eine Bürgerinformationsveranstaltung abge-
halten. Sämtliche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens relevanten Unterlagen wurden 
offengelegt. 
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1. Abendroth, Ingo, Wintersteinstraße 32, 61149 Niddatal (24.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das BBodSchG sieht vor, dass städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll. Die betreffenden Ausführungen stellen aber keine ver-
bindliche Norm dar, sondern sind in Abwägung mit anderen Belangen und Rechtsgütern im 
Einzelfall zu prüfen und angemessen umzusetzen. Ein Vorhaben wie das geplante Logistik-
zentrum kann per se nicht im Innenbereich verwirklicht werden. Die Flächeninanspruch-
nahme richtet sich nach dem Erfordernis und entspricht somit dem Gebot der Begrenzung 
der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich mit den Eingriffswirkungen auf das Landschaftsbild 
auseinander und kommt zu schlüssigen Aussagen, die das Vorhaben sehr wohl als erhebli-
chen Eingriff klassifizieren. Die Annahme der Verträglichkeit wird durch die geringe Sensibi-
lität im Nahbereich des Plangebiets begründet. Gerade die Zunahme an Störungen im Of-
fenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die Landschaft im Umfeld der A 45 
erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials ein Gutach-
ten zur Lufthygiene und eine Stellungnahme zur Auswirkung von Lichtemissionen eingeholt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
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2. Abendroth, Marie-Luise, Wintersteinstraße 32, 61194 Niddatal (28.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei, nach erfolgter Alternativensuche, verbliebenen 
Standorten Hungen, Gießen, Wölfersheim wurden parallel intensiv geprüft, wobei der 
Standort in Wölfersheim nach Absage der Stadt Gießen als einziger alle Anforderungen 
nahezu vollständig erfüllte. 
Erhebliche Beeinträchtigungen für das Vogelschutzgebiet Wetterau wurden bereits im Vor-
feld des Bauleitplanverfahrens durch eine Verträglichkeitsstudie ausgeschlossen, die sich 
ausgiebig auch mit der Frage von Randeffekten durch das Vorhaben auseinandersetzt. Für 
die im Gebiet selbst betroffenen Arten werden geeignete Kompensationsmaßnahmen ge-
plant und umgesetzt. Die Bestimmungen des BNatSchG oder der FFH-Richtlinie werden 
nicht verletzt. Ein Einfluss des Vorhabens auf den Naturraum Vogelsberg oder das Vogel-
schutzgebiet Vogelsberg ist fachlich nicht begründbar. 
Die Ausführungen zum angeblichen Verstoß gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 
BauGB liegen neben der Sache. Sie verkennen, dass mit Bescheid des RP Darmstadt vom 
26.10.2017 die Zielabweichung von den nebenstehend beschriebenen Zielen des Regional-
plans Südhessen/RegFNP zugelassen, später mit Sofortvollzug ausgestattet und schließlich 
mit der 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/RegFNP 2010 gemäß Beschluss der 
Verbandskammer des Regionalverbands FrankfurtRheinMain vom 10.04.2019 umgesetzt 
wurde. Damit liegt kein Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB vor. Der Bebauungsplan entwi-
ckelt sich vielmehr aus dem RegFNP. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Lage des Gebiets ergibt sich aus den besonderen Anforderungen an einen großflächi-
gen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz 
und Verkehrsanbindung. Der Umweltbericht setzt sich ausführlich mit den Eingriffswirkun-
gen auf das Landschaftsbild auseinander und kommt zu schlüssigen Aussagen, die das 
Vorhaben sehr wohl als erheblichen Eingriff klassifizieren. Die Annahme der Verträglichkeit 
wird durch die geringe Sensibilität im Nahbereich des Plangebiets begründet. Gerade die 
Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. Da 
das Vorhaben lediglich 1% der Landwirtschaftsfläche von Wölfersheim einnimmt, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Kulturlandschaft in dieser Region weiterhin von groß-
flächiger Ackernutzung geprägt sein wird. Die attraktiven Erholungsgebiete in Ortsnähe 
werden von dem Vorhaben nicht entwertet.  
 
[Zu Ziffer 3-6. vgl. folgende Seite] 
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Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bereits Anfang 2016 begann die REWE Group mit der Suche nach potentiellen Gewerbeflä-
chen in einem Umkreis von ca. 50 bis 60 km rund um Frankfurt. Mit der Identifizierung ge-
eigneter Grundstücke wurde die externe Firma Imtargis beauftragt, die neun Flächen indivi-
duell auf deren Eignung prüfte. Mehrere davon (z. B. Großen Buseck, Gewerbegebiet Ost, 
Fernwald, An der A5, Butzbach, Magnapark, Friedberg, Ray Barracks) schieden bereits im 
Vorfeld aufgrund mangelnder Grundstücksgröße aus. 
Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei verbliebenen Standorten Hungen, Gießen, 
Wölfersheim wurden parallel intensiv geprüft, wobei der Standort in Wölfersheim nach Ab-
sage der Stadt Gießen als einziger alle Anforderungen –Lage: zentral im Liefergebiet, Mit-
arbeiterbindung: Nähe zum Altstandort, Grundstücksgröße: > = 300.000 m², ebenerdig, 
Erschließung: BAB-Anschluss, Parkplätze: > 600 PKW- und > 200 LKW-Stellplätze- nahezu 
vollständig erfüllte. 
Ferner sei auf ein Abstimmungs- und Strategietreffen einer Gemeinschaftsinitiative der 
Kommunen Echzell, Nidda und Wölfersheim sowie der Wirtschaftsförderung Wetterau 
GmbH im Mai 2016 hingewiesen, bei dem sich unabhängig von REWE als Investor der 
Standort Wölfersheim als potentiell am besten für einen interkommunalen Gewerbepark im 
Nahbereich der A 45 geeignet herausstellte. 
 
Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Vorhaben entspricht den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen, die der grund-
sätzlichen Möglichkeit der Zielabweichung unterliegen; vgl. auch die Ausführungen zu Ziffer 
1.  
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Ziele des Bodenschutzes und der Ernährungssicherheit sind als öffentliche Belange bei 
der Beurteilung des Vorhabens einzustellen, sind aber gegenüber den privaten nicht vor-
rangig. Das BauGB schreibt eine gerechte Abwägung aller maßgeblichen öffentlichen und 
privaten Belange vor. Im Übrigen sind Arbeitsplätze und kommunale Steuereinnahmen 
öffentliche Belange von hohem Rang. 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im Straßennetz eine ausreichende Ver-
kehrsqualität gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleitplanverfahren 
laufende Abstimmung mit Hessen Mobil eine Visualisierung der Verkehrsströme sowie eine 
24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützen. 
 
[Zu Ziffer 7. vgl. folgende Seite] 
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Der bisherige Pendelverkehr zwischen den REWE-Lagern in Hungen und Rosbach entfällt. 
Ebenso ist mit einer Reduzierung des LKW-Verkehrs zu rechnen. 
 
Zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es ist naturschutzfachlich unstrittig, dass wirksamer Artenschutz besser durch eine Wieder-
herstellung oder Annäherung an traditionelle Bewirtschaftungsformen unserer Landschaft 
zu erreichen ist als durch auf eine einzelne Art „zugeschnittene“ Maßnahmen. Dies wird 
gerade durch den seit Jahren zu beobachtenden kollektiven Rückgang der Feldvögel aus 
der Agrarlandschaft unterstrichen. Es macht deshalb Sinn, großräumige Maßnahmen einer 
extensiven ackerbaulichen Nutzung in Anlehnung an die tradierte Dreifelderwirtschaft zu 
ergreifen. Hierdurch werden negative Randeffekte zurückgedrängt, die Bedingungen für den 
Aufbau autochthoner Insektenpopulationen geschaffen sowie Nutzungsrhythmen und 
Fruchtfolgen wieder eingeführt, die den Ansprüchen der Feldvögel angepasst sind. Dass 
von einer solchen Maßnahme nicht nur die Feldlerche, sondern auch Rebhuhn und 
Grauammer in hohem Maße profitieren, kann ernsthaft nicht bezweifelt werden. Um ihren 
Erfolg sicherzustellen, wird Maßnahme durch ein Monitoring begleitet. 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
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3. Andersch, Achim, Kurstraße 20,63667 Nidda (29.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im Straßennetz eine ausreichende Ver-
kehrsqualität gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleitplanverfahren 
laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Visualisierung der Verkehrsströme sowie eine 
24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützen. Der bisherige Pendelverkehr zwischen 
den REWE-Lagern in Hungen und Rosbach entfällt. Ebenso ist mit einer Reduzierung des 
LKW-Verkehrs zu rechnen. 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das BBodSchG sieht vor, dass städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen soll. Die betreffenden Ausführungen stellen aber keine ver-
bindliche Norm dar, sondern sind in Abwägung mit anderen Belangen und Rechtsgütern im 
Einzelfall zu prüfen und angemessen umzusetzen. Ein Vorhaben wie das geplante Logistik-
zentrum kann per se nicht im Innenbereich verwirklicht werden. Die Flächeninanspruch-
nahme richtet sich nach dem Erfordernis und entspricht somit dem Gebot der Begrenzung 
der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Vorhaben berührt einen vorbelasteten, für die Naherholung ungeeigneten Bereich und 
kann durch Farbgebung und Eingrünung in seiner Wirkung gemildert werden. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials ein Gutach-
ten zur Lufthygiene und zur Auswirkung von Lichtemissionen sowie eine Zusatzbewertung 
Landschaftsbild eingeholt. 
 
Zu 4.. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
REWE versichert, dass alle Logistik-Mitarbeiter aus Rosbach und Hungen übernommen 
werden. Unabhängig davon wird von dem Versuch, eine Planung mit dem Argument Ar-
beitsplätze „politisch gleitfähig“ zu machen, abgesehen. Zwar handelt es sich hierbei zwei-
felsohne um ein gewichtiges Argument, aber keineswegs um das einzige, das für diese 
Planung an dem vorgesehenen Standort spricht. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials ein Gutach-
ten zur Lufthygiene und zur Auswirkung von Lichtemissionen sowie eine Zusatzbewertung 
Landschaftsbild eingeholt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
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4. Andersch, Julia, Kurstraße 20, 63667 Nidda (29.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1 bis 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vgl. vorherige Stellungnahme Nr. 3 
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5. Artzinger, Sophia, Thorwaldsenstraße, 62396 Frankfurt (16.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die genannten Belange – Landschaftsbild, Verbrauch wertvollen Ackerlandes und Stand-
ortwahl - wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich der Stellungnehme-
rin anschließt, aufgeführt.  
 
Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der 
BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleichwohl 
ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwicklung 
der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Auswir-
kungen überwiegen. 
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6. entfällt / 7. Barnick, Marion Schilfweg 5, 61200 Wölfersheim (28.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Lage des Gebiets in einem von der A 45 vorbelasteten Landschaftsraum ergibt sich aus 
den besonderen Anforderungen an einen großflächigen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich 
Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz und Verkehrsanbindung. Das Erfordernis 
zur Rückgabe der Fläche resultiert aus dem durchgeführten Zielabweichungsverfahren.  
Bezüglich der Immobilienwerte ist anzumerken, dass es nach höchstrichterlicher Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 09.02.1995, 4 NB 17.94) keinen 
Rechtsanspruch darauf gibt, dass sich die Umgebung nicht verändert. Vielmehr müssen 
Eigentümer und Eigentümerinnen damit rechnen, dass sich durch rechtmäßige Planungen 
oder Einzelbaumaßnahmen im Umfeld Veränderungen ergeben können. Das Eigentums-
grundrecht des Art. 14 GG gewährleistet nicht die optimale wirtschaftliche Nutzbarkeit, son-
dern die wirtschaftliche Verfügbarkeit des Eigentums. 
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Gewerbestruktur der Gemeinde Wölfersheim wird durch das Projekt nicht beeinflusst 
werden. Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich wie folgt 
seit 1990 entwickelt: 
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Gemeinde Wölfersheim Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

1990 1.309 100,00%
1995 1.180 90,15%
2000 1.121 85,64%
2005 1.287 98,32%
2008 1.833 140,03%
2014 2.147 181,95%  

 
Durch Neuansiedlungen und gezielten Erweiterungen von gewerblich und industriell ausge-
richteten Unternehmen hat sich die Gewerbestruktur im Industrie- und Gewerbegebiet Ber-
stadt und im Gewerbepark Wölfersheim bestens entwickelt. Die unternehmerischen Struktu-
ren sind gut durchmischt. Je Unternehmen bewegen sich die Beschäftigungszahlen zwi-
schen 10 und 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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8. Bauer, Andreas, Biedrichsgasse 15, 61209 Echzell (28.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Demzufolge sind die Planungen aus lufthygieni-
scher Sicht im Hinblick auf die geltenden Beurteilungswerte nicht abzulehnen. 
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9. Baumann, Barbara, Großer Steinweg 18, 35390 Gießen (31.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A1 bis A10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vgl. Musterstellungnahme. 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ergänzenden Einwendungen betreffen die allgemeine Wirtschaftspolitik und bieten kei-
ne darüber hinausgehenden konkreten Informationen oder Hinweise, die bei der Abwägung 
der Belange zu berücksichtigen sind. 
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10. Bell, Richard, Berliner Straße 27, 61200 Wölfersheim (20.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Demzufolge sind die Planungen aus lufthygieni-
scher Sicht im Hinblick auf die geltenden Beurteilungswerte nicht abzulehnen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials ein Gutach-
ten zur Lufthygiene und zur Auswirkung von Lichtemissionen sowie eine Zusatzbewertung 
Landschaftsbild eingeholt. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bezogen auf den Verkehrslärm werden laut schalltechnischer Untersuchung des Planungs-
büros für Lärmschutz Altenberge die Orientierungswerte für Gewerbegebiete (65 dB tags 
bzw. 55 dB nachts) innerhalb des Baufensters nicht überschritten. Hinsichtlich der Belas-
tungen im öffentlichen Verkehrsnetz kann festgestellt werden, dass die im Kontext des Bau-
vorhabens erzeugten Verkehrsmengen (Neuverkehr) den Emissionspegel tagsüber um 0,2 
dB bis 4,9 dB erhöhen. Zusätzlich erhöht sich der Emissionspegel in Richtung BAB 45 
nachts um 8,1 dB. Im Verlauf der K 181 ergeben sich zwischen den neuen Zufahrten zum 
Plangebiet und dem Kreuzungsbereich mit der B 455 am Tag um 4,9 dB erhöhte Emissions-
pegel, in der Nacht beträgt die Erhöhung 11,2 dB. 
 
Für den Römerhof ist keine Erhöhung der Lärmbelastung zu erwarten. Für den Ortsteil 
Geisenheim sind Erhöhungen von weniger als 3 dB(A) zu erwarten, d. h. 1,1 dB(A) tags und 
2,7 dB(A) nachts. Da die maßgeblichen Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts für Wohngebiete nicht überschritten werden, ist diese Erhöhung der Lärmbelastung 
insgesamt hinnehmbar. 
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich mit den Eingriffswirkungen auf das Landschaftsbild 
auseinander und kommt zu schlüssigen Aussagen, die das Vorhaben sehr wohl als erhebli-
chen Eingriff klassifizieren. Die Annahme der Verträglichkeit wird durch die geringe Sensibi-
lität im Nahbereich des Plangebiets begründet. Gerade die Zunahme an Störungen im Of-
fenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die Landschaft im Umfeld der A 45 
erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Of-
fenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßen-
verkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. Gleichzeitig ist die Sensibilität einer 
intensiv genutzten Agrarlandschaft dieser Eingriffswirkung gegenüber deutlich geringer als 
beispielsweise in einer naturnahen Flussaue oder in Waldnähe. 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
 
Zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bestehende Gebäude oder anderweitige Flächen in der erforderlichen Größenordnung 
standen nicht zur Verfügung. Das BBodSchG sieht vor, dass städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Die betreffenden Ausfüh-
rungen stellen aber keine verbindliche Norm dar, sondern sind in Abwägung mit anderen 
Belangen und Rechtsgütern im Einzelfall zu prüfen und angemessen umzusetzen. Ein Vor-
haben wie das geplante Logistikzentrum kann per se nicht im Innenbereich verwirklicht 
werden. Die Flächeninanspruchnahme richtet sich nach dem Erfordernis und entspricht 
somit dem Gebot der Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. 
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Zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Logistikpark Wölfersheim A 45“ entsprechen den 
Ergebnissen des Zielabweichungsverfahrens. Diese wiederum bilden die Grundlage für die 
Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim. Gleichzeitig wird damit § 1 Abs.4 BauGB Rech-
nung getragen, demzufolge Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen sind. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans wurde der Regionale Flächennut-
zungsplan (RegFNP) geändert und am 10.04.2019 durch die Verbandskammer beschlos-
sen. Damit kann der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angese-
hen werden.  
Bei sämtlichen Verfahren wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Öffentlichkeit 
beteiligt. Im hiermit vorliegenden Bauleitplanverfahren wurden neben der frühzeitigen und 
der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung sogar noch eine Bürgerinformationsveranstaltung 
und eine 3. Offenlage durchgeführt im Rahmen derer ergänzende sich auch aus den Stel-
lungnahmen ergebende Informationen offen gelegt wurden. Die Möglichkeit sich einzubrin-
gen war insofern groß und wurde auch genutzt, wie die Zahlen der vorgetragenen Stellung-
nahmen veranschaulichen. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst.  
Gleichwohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche 
Entwicklung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negati-
ven Auswirkungen überwiegen. 
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11. Benz-Rassmanith, Ursula, Fasanenweg 2, 61209 (22.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. Das anfallende Regenwasser wird zwischengespei-
chert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem 
und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist 
auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, sodass der Gebietswasser-
haushalt nicht nachhaltig verändert wird. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms nur 
schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers aus-
zuschließen ist. Das erforderliche Rückhaltevolumen wird regelkonform ermittelt und der 
zulässige Drosselabfluss eingehalten, sodass keine Schäden am Gewässersystem zu er-
warten sind. 
Die in 2018 stellenweise eingetretenen Versorgungsengpässe durch die langanhaltende 
Trockenheit haben deutlich gemacht, dass speziell der Ballungsraum Rhein-Main bereits 
heute vor großen Herausforderungen steht, die in Zukunft nicht geringer werden. Auf allen 
Ebenen ist die Erarbeitung tragfähiger Konzepte für die Wasserversorgung notwendig, die 
eine Anpassung an den Klimawandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen 
des vorliegenden Aufstellungsverfahrens erstellt werden. 
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12. Bernadelli, Heinz. Mühlgasse 46, 61209 Echzell (29.11.2018 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A1 bis A10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
vgl. Musterstellungnahme. 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Naturschutzverbände befasst.  
Sie ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbesondere aus 
den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleichwohl ist sie der 
Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwicklung der Ge-
meinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Auswirkungen 
überwiegen. 
Das Naturschutzgebiet Bingenheimer Ried liegt mehr als 3 km vom Plangebiet entfernt und 
besitzt keine bedeutenden funktionalen Beziehungen zum Plangebiet. Es wird von den 
Lichtemissionen der unmittelbar benachbarten Ortslagen von Gettenau und Reichelsheim 
schon heute erfasst, ohne dass dies erkennbare Auswirkungen auf das Schutzgebiet hätte. 
Eine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung durch das Logistikzentrum ist deshalb auszu-
schließen. 
Dass auch der Wasserhaushalt im Horlofftal nicht verändert wird, wird im Umweltbericht 
schlüssig dargelegt. Durch die Drosselung des Niederschlagsabflusses wird es nicht zu 
erhöhten Hochwasserspitzen kommen. 
 
Die Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. Dies 
ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Offen-
landbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßenver-
kehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. Das anfallende Regenwasser wird zwischengespei-
chert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem 
und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist 
auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, sodass der Gebietswasser-
haushalt nicht nachhaltig verändert wird. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms nur 
schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers aus-
zuschließen ist. Das erforderliche Rückhaltevolumen wird regelkonform ermittelt und der 
zulässige Drosselabfluss eingehalten, sodass keine Schäden am Gewässersystem zu er-
warten sind. 
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Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das geplante Logistikzentrum liegt weitab der Ortslagen von Echzell in einem von der A 45 
vorbelasteten Landschaftsraum. Die attraktiven ortsnahen Erholungsgebiete um Echzell 
werden von dem Vorhaben nicht entwertet (vgl. Umweltbericht, Kap. 1.5.2). 
Es wird bestritten, dass das Vorhaben die Wohnqualität in der benachbarten Gemeinde 
Echzell nennenswert beeinträchtigt. Gerade die hohe Dichte attraktiver Schutzgebiete trägt 
doch auch zum Wohnwert der Gemeinde bei. 
Weiter sei angemerkt, dass die Gemeinde Echzell derzeit ein Wohngebiet mit über 8 ha 
Gesamtgröße zur Projektentwicklung an einen Dritten vergeben hat. und im Anschluss an 
das Gewerbegebiet ebenfalls ein Gewerbegebiet auszuweisen beabsichtigte. 
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13. Bernd, Harald, Licher Hohl 6,61169 Friedberg (09.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt. 
 
Ergänzend wird jedoch angemerkt, dass die Verkehre aus dem Änderungsgebiet haupt-
sächlich in/aus Richtung Autobahn (A45) und in/aus Richtung Wölfersheim abgewickelt 
werden. Zudem zeigt die Verkehrsuntersuchung, dass es durch den Wegfall der beiden 
bestehenden Standorte (Rosbach v.d.H. und Hungen) auch zu einer Entlastung für die 
Fahrbeziehungen entlang der B455 kommt. Daher ist davon auszugehen, dass eine we-
sentliche Erhöhung der Lärmbelastung im Bereich von Friedberg-Dorheim nicht zu erwarten 
ist. 
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14. Bernd, Margot, Licher Hohl 6, 61169 Friedberg (09.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vgl. vorherige Stellungnahme Nr.13. 
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15. Bernhard, Leonie, Gartenstraße 13a, 61203 Reichelsheim (20.01.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme) 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im Straßennetz eine ausreichende Ver-
kehrsqualität gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleitplanverfahren 
laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Visualisierung der Verkehrsströme erstellt, die 
das o.g. Ergebnis stützt. Der bisherige Pendelverkehr zwischen den REWE-Lagern in Hun-
gen und Rosbach entfällt. Ebenso ist mit einer Reduzierung des LKW-Verkehrs zu rechnen. 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die in 2018 stellenweise eingetretenen Versorgungsengpässe durch die langanhaltende 
Trockenheit haben deutlich gemacht, dass speziell der Ballungsraum Rhein-Main bereits 
heute vor großen Herausforderungen steht, die in Zukunft nicht geringer werden. Auf allen 
Ebenen ist die Erarbeitung tragfähiger Konzepte für die Wasserversorgung notwendig, die 
eine Anpassung an den Klimawandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen 
des vorliegenden Aufstellungsverfahrens erstellt werden. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. Das anfallende Regenwasser wird zwischengespei-
chert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem 
und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist 
auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, sodass der Gebietswasser-
haushalt nicht nachhaltig verändert wird. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms nur 
schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers aus-
zuschließen ist. Das erforderliche Rückhaltevolumen wird regelkonform ermittelt und der 
zulässige Drosselabfluss eingehalten, sodass keine Schäden am Gewässersystem zu er-
warten sind. 
Hinsichtlich der geplanten Ableitung des Niederschlagswassers in den Waschbach ist nicht 
von Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz, die Wasserrahmenrichtlinie oder den 
Hochwasserschutz auszugehen, da die festgesetzten Maßnahmen mit der zuständigen 
Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. 
 
 


